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L66202 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Kärnten

80/06 Bodenreform

Norm

GSGG §1 Abs1;

GSGG §2;

GSLG Krnt 1969 §1 Abs1;

GSLG Krnt 1969 §2;

Rechtssatz

Der dem ö8entlichen Recht angehörende und dementsprechend auch vor die Verwaltungsbehörden verwiesene

Anspruch auf Einräumung eines Bringungsrechtes unterliegt nicht - wie die meisten privaten subjektiven Rechte - der

uneingeschränkten Disposition des Berechtigten. Hinter der gesetzlichen Verweisung jener Normen, welche die

Einräumung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Bringungsrechte regeln, in den Kreis des ö8entlichen

Rechtes ist der Gedanke zu erkennen, daß solche Bringungsrechte nicht bloß dem privaten Interesse der Eigentümer

der berechtigten Liegenschaften dienen sollen, sondern dabei auch das volkswirtschaftliche ö8entliche Interesse an

der Sicherung einer leistungsfähigen Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu fördern haben.
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